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PLANZEICHENERKLÄRUNG

gem. Planzeichenverordnung (PlanZV vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),

die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist

Gezeichnet:

Zi

Geprüft:

Rev.-Nr.:

Datum:

ENTWURF ZUM BEBAUUNGSPLAN

"Am Warberg 2", Ortschaft Osterwieck

Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck

PRÄAMBEL

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017

(BGBl. I S. 3634) wird durch den Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck vom .................................... die Satzung des

Bebauungsplanes "Am Warberg 2" der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck, Ortschaft Osterwieck, bestehend aus der

Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B) beschlossen.

Der Bebauungsplan  "Am Warberg 2" wird  als Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a Abs. 1 BauGB im

beschleunigten Verfahren aufgestellt.

Osterwieck, den ...........................                                    (Siegel)

.........................................................................................................

Bürgermeisterin

VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck hat in der Sitzung vom ................... die Aufstellung des

Bebauungsplans "Am Warberg 2" in Osterwieck als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a Abs. 1 Nr. 1

und Abs. 2 BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB

beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde vom ................... bis ................... ortsüblich bekannt gemacht.

2. Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck hat in der Sitzung vom ................... die Auslegung des

Bebauungsplanes  "Am Warberg 2" in Osterwieck als Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a Abs. 1 Nr.1

und Abs. 2 BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB

beschlossen.

3. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ................... wurden die Behörden und sonstigen

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................... bis ................... beteiligt.

4. Der Entwurf des Bebauungsplans "Am Warberg 2" in Osterwieck in der Fassung vom August 2018 wurde gemäß

§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................... bis ................... mit der Begründung öffentlich ausgelegt.

Die öffentliche Auslegung wurde vom ................... bis ................... ortsüblich bekannt gemacht mit dem Hinweis,

dass während der Auslegungsfrist sich jedermann über die Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen

der Planung unterrichten und sich innerhalb der Auslegungsfrist zur Planung äußern kann.

5. Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck hat in der Sitzung vom ................... den Bebauungsplan "Am

Warberg 2" in Osterwieck gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ................... als Satzung beschlossen.

Osterwieck, den ......................                                   (Siegel)

.........................................................................................................

Bürgermeisterin

6. Der Bebauungsplan "Am Warberg 2" in Osterwieck bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen

Festsetzungen (Teil B) wird hiermit ausgefertigt.

Osterwieck, den ......................                                    (Siegel)

.........................................................................................................

Bürgermeisterin

7. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan "Am Warberg 2" in Osterwieck wurde am ................... gemäß §

10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. In der

Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von

Mängeln in der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen gem. § 215 BauGB und weiterhin auf Fälligkeit und Erlöschen

von Entschädigungsansprüchen gem. § 44 BauGB hingewiesen worden.

Osterwieck, den ......................                                    (Siegel)

.........................................................................................................

Bürgermeisterin

Plangrundlage:

DXF-Daten aus der ALK, Erlaubnis zur Vervielfaeltigung erteilt vom Landesamt fuer Vermessung und

Geoinformation Land Sachsen-Anhalt  gem. Vertragsvereinbarung mit der Stadt Osterwieck.

[ALK / 01/2012] © LVermGeo LSA (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18/1-6024649/2011

PLANZEICHNUNG (TEIL A) M 1:1.000

6. Verkehrsflächen

2. Maß der baulichen Nutzung

( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung

15. Sonstige Planzeichen

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

ANGABEN BESTAND

Rasterdaten Topografische Karte (TK 10), [TK10 / 01/2012] © LVermGeo LSA (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18/1-6024649/2011

Lizenzierung der Nutzung der Daten durch das Landesamt fuer Vermessung und Geoinformation Land Sachsen-Anhalt  gem. Vertragsvereinbarung

mit der Stadt Osterwieck vom 01.01.2012 zum Geoleistungspaket.

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B)

§ 1 Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. BauGB i.V.m. § 4 BauNVO

Im Plangebiet sind die Nutzungen gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2, 3 und 5 BauNVO nicht zulässig.

§ 2 - Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 14 u. 23 BauNVO)

Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind

(Garagen, Stellplätze usw.), sind auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

15.5 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu

belastende Flächen

HINWEISE

1. Untersuchung zur Versickerungsfähigkeit

Um Vernässungsprobleme zu vermeiden, wird empfohlen, vorab - ggf. im Rahmen der Baugrunduntersuchung -

standortkonkrete Untersuchungen der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes durchzuführen.

2. Flächen für die Feuerwehr

Die Flächen für die Feuerwehr sind im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen.
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